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Staatsanzeiger für das Großherzogtmn Baden
Da- Recht des Manne - am Franengut.

Von Fanii », Klinck- Lütctsbnrktz Leipzig- Gohlis .

Tcis Vermögen der Frau »vird durch die Eheschließung
der

'
Verwaltung und Nutznießung des Mannes untere

worfen. Zum eingebrachten Gut gehört auch das Ver-

mögen , das die Frau während der Ehe erwirbt . Es bil-
det mit allem , was der Mann der Frau durch die Ehe'

schließung auch für die Zukunft feinem Stande und Fort¬
kommen gemäß gesetzlich zu gewähren verpflichtet ist,
das , aus Eigentum , Nießbrauch und den unveräußer¬
lichen Rechten der Frau zusammengesetzte , gemeinsame
Vermögen des gesetzlichen Güterstandes .

Was umfaßt es? Wie beim Güterrecht der allgemein
neu Gütergemeinschaft und seinen Abarten nach Förster -
Eccius — § 209 S , 71 Anmerk. 61 das Gesamtgut .
Alles, was der freien Veräußerung eines jeden Ehegatten
unterworfen ist , auch das Nießbrauchsrecht des einen
Ehegatten , oder, nach Hardeck 8 9 Seite 29 , alles , das die
Gläubiger eines Schuldners zu ihrer Befriedigung her-
anziehen können. Nun heißt es zwar nach dem Bürgerl .
Gesetzbuch: Vorbehaltsgut sind die ausschließlich zum
persönlichen Gebrauch der Frau bestimmten Sachen, ins¬
besondere Kleider , Schmucksachen und Arbeitsgeräte .
Vorbehaltsgut ist , was die Frau durch ihre Arbeit oder
durch den selbständigen Betrieb eines Erwerbsgeschäftes
erwirbt , usw . Die Nutzungsrechte des Mannes an dem
Erwerb bleiben von dieser gesetzlichen Vorschrift oder
vertraglichen Vereinbarung , etwa in Form eines Ehe-
vertrags , unberührt . Der Mann würde selbst nicht im
Einverständnis mit der Frau , wegen der seinem Nieß¬
brauch anhaftenden unveräußerlichen Rechte der Frau ,
wirksam auf sie verzichten können.
. Eine natürliche Folge ist, daß die Frau , trotz 8 52
ZPO . nur soweit prozeßfähig für ihr Vorbehaltsgut ist,
als Rechte des Mannes (der Nießbrauch) unberührt
bleiben. Dieses Widerspruchsrecht erstreckt sich auf die,
nach Struckmann und Koch 8 51 S . 47, von allem An¬
fang air „unzulässige Zwangsvollstreckung in das der
Verwaltung und Nutznießung des Ehemannes unter¬
liegende Vermögen " . Die Möglichkeit widerrechtlicher
Angriffe auf Rechte des Mannes am Frauengut wird
durch die Vorschrift des 8 171 Abs . 1 ZPO . ausgeschlossen .
Partei und gesetzlicher Vertreter der Frau ist stets der
Mann , wenn vermögensrechtliche Ansprüche an das ein-
gebrachte oder Gesamtgut geltend gemacht werden. —
1403 und 1443 BGB . Das eine wie das andere haftet
für die Kosten eines ohne Zustimmung des Mannes
geführten Rechtsstreits der Frau , auch wenn das Urteil
dem Mann gegenüber , in Ansehung des eingebrachten
oder Gesamtgutess nicht wirksam ist . Dem Manne steht
lediglich ein Anspruch auf Ausgleich an die Frau zu .

Nur innerhalb des Prozesses, wenn beide Eheleute
verklagt sind , hat nach Falkmann (Zwangsvollstreckung)
8 9 S . 46 , Zustellung au jeden derselben zu erfolgen.
Die unterlassene vorgängige Zustellung an den gesetz¬
lichen Vertreter würde eine Pfändung nicht allein zu
einer strafbaren Handlung machen , wenn sie zu den»
Zweck unterbliebe , um den Mann seines Widerspruchs'
rechts nach 8 771 ZPO . zu berauben , und sich an die un¬
veräußerlichen Rechte der Frau , durch Verletzung des
Nießbrauchs, zu halten . Ohne den Beistand des Man¬
nes wird die Frau in Aktivprozessen , wegen mangelnder
Aktivlegitimation , vor Beginn der Verhandlung — 88
56—57 BGB . — mit der Klage abgewiesen, falls sie
nicht bereits im Besitz der Zustimmung des Mannes
(Handels - oder erwerbstätige Ehefrau ) oder aber in Ver¬
tretung des behinderten Gatten klagt. Bei Passivpro¬
zessen und Schuldklagen muß unter gleichen Vorausset¬
zungen ihre Verurteilung erfolgen . Doch ist das Urteil
in Ansehung des Ehegutes , weder wegen Kosten noch
Hauptforderung vollstreckbar . Vielmehr muß , nach einer
Entscheidung des Reichsgerichts vom 4 . 6. 1887 , die so¬
lidarische Haftung des Mannes in einem gegen diese»)
erkennenden Urteil ausgesprochen sein , ehr mit dev
Zwangsvollstreckung gegen die Ehefrau begonnen wer¬
den kann .

Von dem Grundsatz, daß zur Zwangsvollstreckung in
das von dem Ehemann benießbrauchte Vermögen ein ge '
gen die Ehefrau gerichteter Titel nicht ausreicht , gibt es
nach Gruchot Beitr . 17 . 11 S . 502—504 einige Aus-
nahmen . Mit dcM Erlaubnis zum Betreiben eines Han¬
dels- und Erwerbsgeschäftes und der Erklärung einer
Sache oder eines Rechts zum Vorbehaltsgut ist nicht
das Aufgeben auch nur des kleinsten Teils des Nieß¬
brauchs des Mannes und der unveräußerlichen Rechte
der Frau verbunden . Die Haftung mit dem Eingebrach¬
ten des gesetzlichen Güterstandes und dem Gesamtgut der
allgemeinen Gütergemeinschaft vollzieht sich nach den Re¬
geln des Bürgerlichen Gesetzbuches und der Zivilprozeß¬
ordnung . Landesgesetzliche Vorschriften kommen nicht
rn Anwendung . Nach Artikel 15 des Einführungsge -
fetzes zum BGB . wird das eheliche Güterrecht nach den
deutschen Gesetzen beurteilt , wenn der Mann zur Zeit
dn Eheschließung ein Deutscher war . Dritte können
stch auf ein, von dem gesetzlichen, abweichendes Güter¬
recht nur berufen , wenn die Eheleute von einer Eintra¬

gung in das Güterrechtsregister ihres derzeitigen Wohn¬
sitzes und der damit verbundenen öffentlichen Bekannt¬
machung Gebrauch gemacht haben.

Die Berechtigung des Mannes , die zum Eingebrachten
und Gesamtgut gehörenden Sachen nach 88 1373 und
1443 in Besitz zu nehintzn , schließen die Möglichkeit der
gleichen Berechtigung von seiten eines Tritten aus .
Die weitere Verfügungsberechtigung des Mannes be¬
schränkt sich auf die Verwaltung und Nutznießung , unter
Berücksichtigung der vorberechtigten Interessen der Frau .
Er ist nicht befugt, die Frau durch Rechtsgeschäfte zu ver¬
pflichten oder anders als nach 8 1376 BGB . zu verfügen .
Das gleiche gilt nach 8 1443 Abs . . 2 vom Gesamtgut .
Sofern zur ordnungsmäßige »» Verwaltung des Einge¬
brachten oder Gesamtgutes ein Rechtsgeschäft erforder¬
lich ist, dein die Frau ohne ausreichenden Grund ihre
Zustimmung versagt, oder infolge Abwesenheit oder Er¬
krankung nicht zustimmen kann, steht es dem Mann oder
im andern Fall der Frau frei , die Zustimmung des Vor¬
mundschaftsgerichts, als einstweiligen Ersatz für die Zu¬
stimmung der Frau oder des Mannes , zu beantragen .
Der Antrag muß unter ausreichender Begründung für
die Erfordernis der Maßregel gestellt werden , und von
dem gesetzlich vorgeschriebenen Beweismaterial und
Zeugnis für die Wahrheit der Angaben unterstützt sein.
Bei mißbräuchlicher Anwendung dieses Rechts treten die
strafrechtlichen Folgen ein, sofern der Mann oder die
Frau nicht durch Gefahr für Leib und Leben ihrer selbst
oder eines Angehörigen zu dem Antrag genötigt wor¬
den sind . Im übrigen kann die Zustimmung des Vor¬
mundschaftsgerichts nicht als eine entscheidende von
grundsätzlicher Bedeutung angesehen werden , denn es
würde erst in» ordentlichen Prozeßverfahren , unter Er¬
schöpfung aller Beweis - und Rechtsmittel festgestellt
werden müssen , daß die Zustimmung des Vormund¬
schaftsgerichts eine den Urnständen und Verhältnissen
nach zulässige und gebotene gewesen fei . Ohne ein sol¬
ches Urteil würde sie nur einen, von der Frau oder dein
Mann und ihren Rechtsnachfolgern jederzeit anfecht «
bare»» Rechtsakt bedeuten.

Die Frau kann verlangen , daß der Mann den Rein¬
ertrag des Eingebrachten, soweit derselbe zur Bestrei¬
tung des ehelichen Aufwandes für die Familie erforder¬
lich ist , zu diesem Zweck buch verwendet , ohne Rücksicht
auf seine sonstigen Verpflichtungen . Sie kann auf Auf¬
hebung der Verwaltung und Nutznießung klageu und
Sicherheitsleistung verlangen , wenn sie durch das Ver¬
halten des Mannes ihre Rechte in einer das Eingebrachte
gefährdenden Weise bedroht, ihre , ihr aus der Verwal¬
tung »rnd Nutznießung des Mannes Anstehendes» Ersatz¬
ansprüche für verbrauchbare Sachen erheblich gefährdet
sieht, oder wenn der Mann seine Verpflichtung , der Frau
und den gemeinschaftlichen Abkömmlingen den Unter¬
halt zu gewähren, verletzt hat , und auch für die Zukunft
eine Gefährdung des Unterhaltes zu besorgen ist . Auf¬
wendungen, die der Mann zum Zweck der Verwaltung
des Eingebrachten macht , muß die Frau zulassen und
ersetzen.

Aus Vorstehendem ergibt sich hinreichend, daß der
Frau weder am Eingebrachten oder Gesamt - noch am
Vorbehaltsgut ein freies Verfügungsrecht zusteht, soweit
es ihr nicht vom Mann ausdrücklich übertragen worden
ist . Und selbst das ihr vom Mann aus seinen Nutzungs¬
rechten Gewährte ist sie nicht befugt , anders , als unter
Berücksichtigung seiner perfönlichen »rnd im Rahmen
ihrer Rechte , zu verwenden. Erst Ersparnisse aus regel¬
mäßig für den Wirtschaftsbetrieb verabfolgten Beträgen ,
die aber nicht auf Kosten desselben und der ihm zuge¬
hörigen Personen gemacht sein dürfen , kann die Frau zu
beliebigen» Zweck , sei es nun für Kleider , Schmucksachen
usw . oder auch für andere verwenden.

Aus dem Jahresbericht -
der Handelskammer Karlsruhe im Jahre 1912.

ii , .
Der Geschäftsgang und die geschäftlichen Ergebnisse der in

unserm Bezirke vertretenen wichtigeren Industrie und Han¬
delszweige zeigen folgende Gestaltung :

Die Maschinenbau- und Metallverarbritunzsindustrie wa¬
ren durchweg gut beschäftigt . Tie Umsätze übertrafen teilweise
die des Vorjahres . Ter Gewinn wurde indessen stark beein¬
trächtigt durch die stetig steigenden Mctalkprcise, denen ge¬
genüber zwar mitunter kleine Aufschläge, aber keine entspre¬
chenden Äquivalente bei den Verkaufspreisen zu erreichen
Ware » . Infolge der allgemeinen Verteuerung Der Lebensmit¬
tel traten weitere Erhöhungen von Gehältern und Löhnen so¬
wie eine Steigerung der öffentlichen Lasten ein . Wegen der star¬
ken Inanspruchnahme der Berg - und Walzwerke war die
pünktliche Beschaffung der Roh- und Hilfsmäterialien zeit¬
weise mit Schwierigkeiten verknüpft.

Tie für den Eiseubahnbau und -bedarf (Lokomotiven, Wag¬
gons, Signal - und Stellwerke) beschäftigten großen Werke
hatten lebhafteren Geschäftsgang und bessere Absatzverhältnisse
als im Vorjahre . Wegen der langen Lieferfristen für die be¬
nötigten Rohstoffe kam es zuweilen zu Betriebsstockungen , die
dann »vieder durch überarbeit eingeholt werden »nutzten.
Trotz der teuereren Rohmaterialien lagen die Preise für die
Fabrikate gedrückt, teilweise gingen sie sogar zurück ; cs war

daher kein angemessenes Verhältnis zwischen Gestehnngs -
Losten und Verkaufspreisen erreichbar.

In der Eisengießerei waren ebenfalls ein lebhafterer .Ge-
schästsverlans und größere Umsätze als in 1811 zu verzeichnen.
Gegen JabteHtzbluß zu mebrten sich die Aufträge . Täaegen
waren die Presie nicht immer zufriedenstellende

Für den Eisenhandel hat sich das Geschäftsjahr 191ü in be¬
friedigender Weise abgewickelr . Die . Aufwürtsvewegnng d.-r
Preise , die schon im Vorjahr« eingesetzt hatte , hielt infolge
dauernder großer Nachfrage weiter au . doch ging die Steige¬
rung nur langsam und in kleinen Abstufungen vor sich . Wäh¬
rend des zweiten Quartals blieben die Presse ungefähr ans
gleicher Höhe , um dann in, dritten Quartal eine weitere - Bes¬
serung - zu erfahren . Ter Absatz war während des ganze» Wah¬
res zufriedenstellend Die Marktlage- ist auch im Jahrese .nde
noch gut , wennschon die Unsicherheit der politischen Bcrhältnisse
eine Zurückhaltung fast aller Abnehmer bewirkt hat und auch
die Anspannung des Geldmarktes einen gewissen Einfluß äns -
übt . »

Die Bagerei - und Holzbearbritunssbetriebe berichten, daß
sie vollauf beschäftigt waren . Für den Ankauf des Nöhholzes
mußten ständig höhere Preise angelegt werden, während die
Verkaufspreise zuweilen zu wünschen übrig ließen.

Für das Ziegeleigewcrbe ivar das Geschäftsjahr 1912 mit¬
telmäßig . Die andauernde Schwierigkeit, Baugelder und Hy¬
potheken zu erhalten , beschränkte die private Bautätigkeit
und beeinflußte sogar manche Gemeinden in ihren Bauaus¬
führungen . Durch die Vereinigung der badischen Ziegelei¬
besitzer ist in der Branche »ach und nach eine wesentliche Ge¬
sundung eingctreten, die erfreuliche Erfolge zu zeitigen be¬
ginnt . In dankenswerter Fürsorge hat sich die Großhcrzogliche
Regierung der heimischen Ziegeleiindustric angenommen .

Bon der Kalk - und Zcmentindustrie wird der Geschäfts¬
gang im allgemeinen nicht , als günstig bezeichnet . Ter Absatz
war dem Vorjahre gegenüber wesentlich geringer . Trotz höhe¬
ren Löhnen, Material - und Kohlcnpreisen ließen sich bessere
Verkaufspreise nicht durchsetzen.

Jin Baugeschäft ist leider die schon längst erhoffte Wendung
zum Bessern noch nicht erfolgt . Namentlich aus Rastatt und
Bruchsal wird über andauernde Flauheit der Bautätigkeit be¬
richtet, während dem Baugewerbe in Karlsruhe durch Erstel¬
lung verschiedener großer staatlicher, städtischer und privater
Bauobjekte regere Beschäftigung zuteil würde . Auch in Baden -
Baden hat sich infolge Inangriffnahme mehrerer großer
Bauten vom Oktober ab die Bautätigkeit intensiver gestaltet.

Für die Baumwollspinnerei und Weberei hat die große
Baumwollernte der Saison 1911/12 einen bedeutenden Rück¬
gang der Rohstoffpreise und im Zusammenhang hiermit eine
lebhafte Nachfrage nach Baumwollwaren zur Folge gehabt.
Im Gegensatz zu den letzten Jahren konnte deshalb die Pro¬
duktion ohne Schwierigkeiten untergebracht werden . Die Hoff¬
nungen auf ein befriedigendes Ergebnis müssen aber wegen
der höheren Gestehungskosten und vor allem infolge des hohen
Zinsfußes ganz erheblich eingeschränkt werden.

Tie Glacelederindustrie bezeichnet den Geschäftsverlauf im
Durchschnitt des Jahres als normal . Tie Nachfrage war in der
ersten Jahreshälfte gut, in der zweiten sogar sehr lebhaft . Na¬
mentlich von Amerika aus inachte sich ein starker Bedarf gel¬
tend . Schafwolle, das wichtigste Nebenprodukt , zeigte während
des ganzen Jahres hindurch eine steigende Preistendenz und
fand schlanken Absatz ; infolge des orientalischen Krieges
und seiner Wirkungen erreichte Wolle in den letzten Mona¬
ten den höchsten bisher notierten Preisstand .

In der Papierindustrie (Fabrikation von Schreib - , Bücher- ,
besseren Druck-, Zeichen - und Streichpapieren) war die Be¬
schäftigung anhaltend gut, trotzdem ließen sich die seit. Fah¬
ren gedrückten Preise nicht allgemein aufbefsern. Das ist umso
fühlbarer , als die Rohmaterialien und Löhne während der letz¬
ten Zeit erheblich gestiegen sind und die Lieferungsabschlüsse
für Rohstoffe und Kohlen für das neue Fahr durchweg zu
höheren als zu den für das Berichtsjahr bezahlten Preisen
getätigt wurden. Cellulose fand sehr lebhaften Absatz , kleine
Preisäufschläge waren möglich, sie stehen aber in keinem Ver¬
hältnis zu den inzwischen außerordentlich gestiegenen Preisen
für das Papierholz . Für die Druckpapierfabrikation war das
Jahr 1912 wider Erwarten nicht günstig. Die Verteuerung
des Papierholzes , das viel stärker begehrt als angeboten
wurde , erhöht den Preis des Holzschliffs und des Zellstoffs in
einem Maße , das die Rentabilität vieler Fabriken geradezu in
Frage stellen wird . So stark fördernd auch das politische In¬
teresse auf das Lesebedürfnis gewirkt hat, so hat anderseits die
Unsicherheit der politischen Lage eine starke Verminderung der
Inserate zur Folge gehabt . Gegen Jahrcsschlutz waren daher
größere Vorräte an Druckpapier als je in den Fabriken vor¬
handen . Für die Zukunft ist man in Sorge wegen der Mög¬
lichkeit der Auflösung des Druckpapierberbandes. Die Auf¬
lösung könnte leicht zu einer Zerrüttung des gesamten Papier¬
marktes führen.

Die Kunstlithographie und Steiudruckerei hat sich von dein
Geschäftsgänge befriedigt erklärt . Materialpreise und Löhne
gingen verschiedentlich in die Höhe, es konnten aber auch ent¬
sprechende Verkaufspreise erzielt werden .

In der Flascheufabrikation hielt die aufsteigende Entwick¬
lung im Berichtsjahre an . Der Bedarf an Flaschen war groß ,
immerhin machte sich die lange Regenperiode des Sommers
im Absätze merklich fühlbar . Für leichte Flaschen wurden die
Preise in Anbetracht der höheren Kohlenpreise und Löhne ge¬
gen Ende des Jahres erhöht .

Die Parfümerie - und Toiletteseiseuindustriehatte das ganze
Jahr hindurch einen befriedigenden Geschäftsgang. Tie Preis -
Verhältnisse der Rohmaterialien und besonders der Essenzen
sind indessen für die Fabrikation noch ungünstiger geworden. Im
Export nach Griechenland und nach den Balkanstaaten trat ge¬
gen Fahresschluß zu infolge des Krieges eine vollständige
Stockung ein.

Die Spiritusindustrie litt unter der Kartoffelmißernte des
Vorjahres : hierdurch tvar die Zufuhr an Rohspiritus wesent¬
lich beschränkt . Die Preise erreichten infolgedessen zeitweise
eine außerordentliche Höhe.

Die Großmüllerei war das ganze Jahr hindurch gut be¬
schäftigt. Im Herbst nahm im Gegensatz zu früheren Jahre «
die Nachfrage infolge der hohen Fleischpreise noch zu » Die
Getveidepreise unterlag«»» der politischen Verwicklungen wegen
wesentlichen Schwankungen. ^



Zerttral - Gütervechts Register für das Großherzogtum Baden .
Achern . Z .8S

Güterrechtsregister -̂Eintrag
BastS II .

Seite 259 : Schmadl, Emil ,
Glase» zu Renchcn, und Amur
geb . Kurz . Vertrag vom 22 .
November- 1912 . Gütertren¬
nung.

Achern . deu 2. Jan . 1913 .
Großh . Amtsgericht.

Bonndorf . Z .58
In das Güterrechtsregister

wurde heute eingetragen :
Gärtner Rudolf Eugen
Würth , und Maria geb . Eich¬
horn in Stichlingen . Vertrag
vom 5. Dezember 1912 . Gü¬
tertrennung .

Bonndorf, 23 . Dez. 1912 .
, Großh . Amtsgericht.

Durlach . Z .68
Güterrechtsregister -Eintrag .
1 . SchellhamMer, Wilhelm,

Schreiner in Weingarten , u.
Elrsabeth geb . Halt . Vertrag
vom 25 . November 1912 . Gü¬
tertrennung .

2. Bärmann , Karl , Friseur
in Durlach , und Bertha geb .
Weißinger . Vertrag vom 12.
Dezember 1912 . Gütertren¬
nung.

3. Lonradt , Albert , Reisen¬
der in Durlach, und Josefine
geb. Bausch. Vertrag vom
11 . Dezember 1912. Güter¬
trennung .

'
4t Dante , Emil , Handels¬

mann in Königsbach , und Ro¬
sa geb . Maier . Vertrag vom
19. Dezember 1912. Güter¬
trennung .

8. Gigas , Albert , Glaser in
Durlach , und Wilhelmine ge¬
borene Weiß. Vertrag dom
24 . Dezember 1912 . Errun¬
genschaftsgemeinschaft. Vor-
behaltsgut der Frau ist das
in 88 2 und 3 bezeichnete
Vermögen.
Großh . Amtsgericht Durlach.

Emm rndingen . Z .43
Gütervcchtsregister-Eintrag

Band I Seite 833 : Karl Bek-
fcha, Fabrikarbeiter in Te-
ningen , u . Marie geb. Groß .
Vertrag vom 26 . November
1912 . Gütertrennung gemäß
88 1426 ff . BGB .
Emmendingön. 12 . Dez. 1912 .

Großh . Amtsgericht I .

Ettlingen . Z .44
In das Güterrechtsregister

wurde Seite 442 eingetragen :

Netzer, Valentin , Kaufmann
in Ettlingen , und Emilie ge»
borene Korn - von da . - Ver¬
trag vom 2. November 1912 ,
Gütertrennung .

Ettlingen , 81 . Dez. 1913 .
Großh , Amtsgericht II .

Frerburg . Z .4S
Güterrechtsregister Eintrag :
Band II O . -Z . 41 : Zetzsche,

Friedrich Hermann , Buch¬
händler in Freikurg , u . Ka-
roline Marie geb. Buschbeck.
Durch Vertrag vom 18. De¬
zember 1912 wurde der Be¬
trag von 2600 Nkark , den die
Ehefrau dar von ihrem Va¬
ter erhalten , als deren Bor-
bchaltsgut erklärt .

Band V O .-Z . 56 : Broß -
amle, Jakob, , Möbeltrans¬
porteur in Freibury , u . Ma¬
ria Anna geb . Riedinger , ver¬
witwete Brejtensteimr i Ver¬
trag vom 18. Dezember 1912.
Gütertrennung ,

Freiburg , 31 . Dez. t912.
Großh. Amtsgericht.

Heidelberg. Z .46
Güter rech ts reg i ster -E int rag

Band V Seite 334 : RePP ,
Wilhelm, Gutsbesitzer in
Ziegelhausen, und Anna geb.

Weingärtuer . Vertrag vom
38 . Dezember 1912. Güter »
lvsinunch

Heidelberg, 2. Jan . 1913.
Großh . Amtsgericht III .

Karlsruhe . Z .47
In das Güterrechtsregister

wurde zu Band I ^III einge¬
tragen :

Seite 222 : Hachenbergcr,
Hugo, Kaufmann , Karlsruhe ,
und Frida Lresüeth geborene
Schneider. Vertrag vom 16.
Dezember 1912. Gütertren¬
nung .

Seite 223 : Ziegler , Hein¬
rich , Schneider, Karlsruhe -
Rintheim , und Berta gebore¬
ne Pifaender. Vertrag vom
17 . Dezember 1912 . Güter¬
trennung .

Seite 324 : Deck , Franz .
Schmi ednreister , Karlsruhe -
Mühlkurg , und Luise geb .
Picko . Vertrag vom 7 . März
1911 . Gütertrennung .

Karlsruhe , 2 . Jan . 1913.
Großh . Amtsgericht 8 2.

Kehl. , A79
Ins Güterrechtsregister

Band I Seite 289 wurde ein¬
getragen : Reif, Johann ,
Schlosser in Odelshofen, und

Christine geb . Grob . Vertrag
vom 22. November 1912 . Gü¬
tertrennung ,

Kehl, 1 . Januar 1913 .
Großh . Amtsgericht.

Lörrach. Z .23

Band II Seite 9 : Herrmann ,
Hermann , Kaufmann in Lör¬
rach, und Marie geb. Ehrler .
Vertrag vom 21, Dezember
1912 . Gütertrennung gemäß
88 1426 ff. BGB .

Lörrach, 27 . Dez . 1912.
Großh . Amtsgericht.

Pforzheim . Z .48
Güterrechtsregister . Zu Bd.

VIl wurde eingetragen :
1 . Blatt 161 : Kaüenüer -

ger, August, Burcaugehilfe
zu Pforzheim , und Frieda
geb . Hofmeister. Vertrag vom
12. Dezember 1912 . Güter¬
trennung .

2 . Blatt 162 : Schaubhut ,
Wilhelm, Lokomotivführer

zu Ittersbach , und Kathari¬
na geb , Bolich . Vertrag vom
19. Dezember 1913 . Güter¬
trennung .

3 . Blast 163 : Neuneckcr ,
Er,ist Christoph, Etuismacher
zu Hohenivart, und Frieda

gebe Winterroth , Vhrtv. Wal - !
ter , Vertrag vym 20 . - Nbb.
1912 . Gütertrennung .

Pforzheim , 31 . Dez. 1912.
Großh . Amtsgericht als Re¬

gistergericht.

Billiagen . Z.49
Zirm Güterrcchtsrsgiste»

Band II Seite 177 wurde
eingetragen : Friedrich Huger,
Schutzmann in Villingen, u .
dessen Ehefrau Maria The¬
resia geb , Moser allda . Das
Recht der Frau , innerhalb
ihres häuslichen Wirkungs¬
kreises die Geschäfte ihres
Mannes für ihn zu besorgen
und ihn zu vertreten , ist aus .
geschlossen.

Villingen , 28 . Dez. 1912.
Großh . Amtsgericht.

Wiesloch . ZM
In unser Güterrechtsregi¬

ster Band I Seite 316 wurde
eingetragen : Scheffel, Ott¬
mar , Bäckermeister in Wies¬
loch, und Anna geb . Dietz .
Vertrag vom 23. September
1999 . Gütertrennung nach
nach 88 1436 , 1427 , 1431 , 1435
BGB .

Wiesloch, 3 . Jan . 1913 ,
Großh . Amtsgericht.

KllMlWKMsMke.
s . Streitige Gerichtsbarkeit.

Z .91 .2 .1 Karlsruhe . Der
Hotelier Alfred Bischofs irr
Baden ° Baden , Lichtentaler-
Allee 20 , Prozebevollmächtig-
te : Rechtsanwälte Or . L .
Haas und I . Hug in Karls¬
ruhe , klagt gegen den Kondi¬
tor Emil Heinrich Gustav Ju¬
lius Röser, früher in Karls¬
ruhe , Ludwig Wilhelmstraße
10, unter der Behauptung ,
daß er im Laufe der Jahre '
1911/12 dem am 18. Sept .
1897 geborenen ehelichen
Kinde des Beklagten , Elisa¬
beth Röser, Unterhalt ge¬
währt und -hierbei 180 M.
ausgelegt habe, auf Grund
des 8 1607 Abs . 2 Satz 2
BGB . sowie auch unter dem
Gesichtspunkt der Geschäfts¬
führung ohne Auftrag , mit
den, Anträge auf vorläufig

vollstreckbare , kostenfällige
Verurteilung des .. Beklagten
zur Zahlürrg von ILO Mark
nebst 4 Prozent Zinsen seit
dem Klagzustelluugstag .

Zur mündlichen Verhand¬
lung dos Rechtsstreits wird
der BeklcPche vor das Großh,
Amtsgericht tn Karlsruhe
(Baden ) auf
Dienstag den 25 . Febr . 1913 ,

vormittags 9 Uhr,
1 . Stock, Zimmer Nr . 8, ge¬
laden.

Karlsruhe , 6 . Jan . 1913.
Der GcrichtSschrciber des Gr .

Amtsgerichts W 6.

Z .92.2 .1 Rastatt . Hofschuh¬
macher Albert Pfeiffer in
Mainz , vertreten Kuirch Rechts¬
anwalt Justizrat Or . Fried -
iivann allda , klagt gegen Leut -
rmitt a . D . Tempel , früher
in Rastatt , jetzt unbekannt
Mo , unter drr Behauptung ,

Sempel sei ihm aus Waren¬
kauf vom 3 . Dezember 1910
die Summe von 104 M . 26
Pf . schuldig geworden. Der
Klcgantrag geht auf kosten¬
fällige vorläufig vollstreckbare
Verurteilung des Beklagten
zur Zahlung von 104 M . 25
Pf . nebst 4 Proz . Zinsen fest
1 . Juni 1911 .

Zur mündlichen Verhand--
lung des Rechtsstreits wird
der Beklagte vor Gv> Amts¬
gericht Rastatt (Zimmer Nr.
280 ) auf
Dienstag den 18. Febr . 1913,

vormittags 9 Uhr ,
geladen.

Rastatt . 31. Dez. 1912.
Gerichtsfchrciberei Gr , Amts¬

gerichts.

Z .86 . Karlsruhe . Über das
Vermögen des Kaufmanns
Karl Theodor Rnpp in Karls¬
ruhe , Inhabers der Firma
C. Emil , Rupp daselbst , Kai¬
serallee Nr . 21 , wurde heute
am 6 . Januar 1613 . vormit¬
tags 11^ . Uhr, das Konkurs¬
verfahren eröffnet.

Knufmaun Moritz Seifer¬
held hier wurde zum Kon¬
kursverwalter ernannt ,

KonLursforderungen sind bis
zum 8 . Februar 1913 bei dein
Gerichte anzumelden.

Es ist zur Beschluß¬
fassung über die Wahl
eines andern Verwalters , so¬
wie über die Bestellmur eines
Gläubigerausschusses u . ein¬
tretendenfalls über die in 8
132 der Konkursordnung be-
zeichneten Gegenstände auf
Samstag den 1 . Febr . 1913,

vormittags 9 Uhr ,
und zur Prüfung der ange-
meldeten Forderungen auf
Montag den 17. Febr . 1913,

vormittags 9 Uhr ,
vor dem Unterzeichneten Ge¬

richte , Akademiestraße 2, Ein¬
gang 1 , 3. Stock, Zimmer Nr .
18 b , Termin cmbercuttnt.

Allen Personen , weiche eine
zur Konkursmasse gehörige
Sache in Besitz haben oder z.
Konkursmasse etwas schuldig
find , ist aufgegeben, nichts
an den Gemeinfchuldner zu
verabfolgen oder zu leisten,
auch die Verpflichtung aufer¬
logt,

' von dem Besitze der Sa¬
che und von den Forderun¬
gen , für welche sie aus der
Sach« abgesonderte Befriedi¬
gung in Anspruch nennen ,
dem Konkursverwalter bis
zum 20 . Januar 1913 Anzei¬
ge z,i machen .

Karlsruhe , 6 . Jan . 1913 .
Gcrichtsschreiberei Gr . Amts¬

gerichts ^ 6.

Z .87 . Pforzheim . Über das
Vermögen des Gipsermeisters
Anton Riebet in Pforzheim ,
östl . Karl . Friedrichstraße 38,
würbe heute aln 7: Januar
1913, vormittags 11 Ilhr , das
Konkursverfahren eröffnet .

.Herr Rechtsanwalt Böhm
in Pforzheim wurde zum
Konkursverwalter ernannt .

Koirkursforderungen sind bis
zum 8. Februar 1913 bei dom
Gerichte anzumelden .

Es ist Termin anberaumi
vor dem Großh . Amtsgericht
hier . Zinrmer Nr . 6 , zur Be¬
schlußfassung über die Bei¬
behaltung des ernannten
oder die Wahl eines anderen
Verwalters , sowie über die
Bestellung eines Gläubiger¬
ausschusses und eintreten¬
denfalls über die in 8 132
der Konkursordnung bezeich-
neten Gegenstände auf
Freitag den 7 . Febr . 1913 ,

vormittags 11 Uhr,
und zur Prüfung der cmge-
meldeten Forderungen auf

Mittwoch den 19. Febr . 1913,
vormittags 11 Uhr.

Allen Personen , welche eine
zur Konkursmasse gehörige
Sache in Besitz haben oder zur
Konkursmasse etwas schuldig
find, wird aufgegeben, nichts
an den Gemeinschuldner zu
verabfolgen oder zu leisten ,
auch die Verpflichtung aufer¬
legt, bon dem Besitze der Sa¬
che und von den Forderungen ,
für welche sie aus der Sache
abgesonderte Befriedigung in
Anspruch nehmen, dem Kon -
kürsverwalter bis zum 8.
Februar 1913 Anzeige zu ma¬
chen.

PforAeim , 7 . Jan . 1913.
Gerichtsschreiberci Gr . Amts-

gerichts / e III .
Konkurseröffnung .

Z .88 . Philippsburg . über
das Vermögen des Bäcker¬
meisters Wilhelm Occhsler l .
in Kirrlach wurde heute am
7 . Januar 1913 , nachmittags

, 4 Uhr, das Konkursverfahren
eröffnet , ka der Gemeirrfchuld -
ner seine Zahlungen einge¬
stellt hat .

Ter Rechtsanwalt Fischer
in Philippsburg wurde zum
Konkursverwalter ernannt .

Konkursforderungen sind bis
zum 1 . Mirz 1913 bei dem
Gerichte angulmelden .

Es wird Termin anberaumt
vor dein diesseitigen Gerichte
zur Beschlußfassung über die
Beibehaltung des ernannten
oder die Wahl eines anderen
Verwalters , : sowie über die
Bestellung eines Gläubiger -
ausfchusses und eintretenden¬
falls über die in 8 132 der
Konku rsord nung e ichriete n
Gegenstände auf
Mittwoch den 22 . Jan . 1913,

vormittags 914 Uhr ,
,u>nd zur Prüfung der cmge -
meldsten Forderungen auf

Markt - nnd Ladenpreise für die Mache vom Li). Dezember 1V1Ä dis 4 . Aennar 191 -4,

Mittwoch den 12 . März 1913 ,
vormittags 914 Uhr.

Allen Personen , welche eine
zur Konkursmasse gehörige
Sache in Besitz haben oder
z . Konkursmasse etwas schul¬
dig sind , wird aufgegeben,
nichts an den Gemeinfchuldner
zu verabfolgen oder zu lei¬
sten , auch die Verpflichtung
auferlcgt , von dem Besitze der
Sache und von den Forde¬
rungen , für welche sie aus
der Sache abgesonderte Be¬
friedigung in Anspruch neh¬
men, dem Konkursverwalter
bis zum 10. Februar 1913
Anzeige zu machen .
Philippsburg , 7 . Jan . 1913 .

Ter Gerichtsschreiber Großh .
Amtsgerichts.

ZtMeWpjlkge.
Ladung .

Z .W .3 .2 .1 Walldürn . Der
Alteisen-Händler Georg Plötz
von Bamberg . 47 Jahre alt ,
zuletzt wohnhaft in Kitzingeu ,
dessen Aufenthalt unbekannt
ist, und welchem zur Last ge¬
legt wird , daß er am 11 . und
12. April 1912 in Walldürn
Alteisen zum Wiederverkauf
ausyekauft habe, ohne im Be¬
sitz eines Wandergewerbeschei-
ues zu sein und die Wander¬
gewerbesteuer für sich und ei¬
ne Hilfsperson entrichtet zu
haben, nnd zwar in der Ab¬
sicht , die Steuer zu hinter¬
ziehen , übertretu !ng gegen 88
1 (1) ; 2 (1 ) ; 3 (1) und (2) ;
4 (1 ) ; 12 ( 1 ) WGStG . , wird
auf Anordnung des Großh .
Amtsgerichts Hierselbst auf
Dienstag den 25. Febr . 1913 ,

vormittags 9 Uhr,
vor das Großh . Schöffenge¬
richt in Walldürn zur Haupt -
Verhandlung geladen.

Auch bei unentschuldigtem

Ausbleiben wird zur Haupt -
Verhandlung geschritten wer¬
den .

Walldürn . 24 . Dez. 1912.
Gerichtsschreiber des Großh.

Amtsgerichts.

Mitteilung des Großh .
Statistischen 8and«samts.
Monatliche Durchschnittspreise
von Hafer , Stroh und Heu

für den
Monat Dezember 1912.

Er - rr
hebüngs - >S

orte : 100 Kilogramm
I . Mittlere Monatspreise .

Konstanz . .
Mehkirch . .
Stockach . .
Villingen .
Zreibürg . .
Offenburg .

. Rastatt . .
Bruchsal . .
Karlsruhe .
Mannheim
Mosbach . .
Wertheim .

— ^ 625
1764

494
1687—
>950 625

- -_ 450
-— -r 599

515
1870 650
1763 —
16 - -

625

625
560
650
7 —
678
694
750
825
7 —

2 . Monatliche Durchschmtte
der höchsten Tagespreise (ohne
Zuschlag) . Reichsgesetz vom
2l . Juni >887 betr . die Natural¬
leistung für die bewaffnete

Macht im Frieden .

Konstanz .
Metzkirch .
Stockach .
Villingen
Freibnrg .
Offenburg
Rastatt ' .
Bruchsal .
Karlsruhe
Mannheim
MoSbach .
Wertsten»

1904

1687
21 -

2130
1763
17

650

504 650
6 -

650s 7 —
5 —
455
613
580
7 —

650

7 —
680
703
8 —
850
7 -

Mgeteilt vsm Erohh . Statistischen Lanüesaint .)
Dnrchhchnittoproise für inländische Ware Häufigste Preise
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100 Kilogramm 100 Icg 1 Kilogramm 10 Stück 1 Kilogr .
- S Z- H. öl § § ö ö ö ö- Z ff . § ö ö § ö § ö

Engen . . 18.67 —.— 17 .08 18-75 17 .58 18.- 5.25 3 .10 5.25 Konstanz . 7.50 40 S6 30 192 188 160 180 190 200 260 260 200 280 240 110 so 21 48 52 44 24
Hilzingen . 20 .- —?.— - - .- - - 2 .90 - Stockach . . 8 .- 44 34 32 200 200 160 210 200 200 240 220 200 260 230 110 100 20 50 50 50 24
Konstanz 19.50 —.— 18.50 19.50 11 .- 17-50 6.— . 3 .50 6.- Überlingen . 8.- 40 32 34 200 200 180 200 200 200 240 240 220 260 240 120 100 SS 50 60 60 22
Radolfzell . 19.38 — .— 17 .87 17 -20 - . ——. - 6.80 6 . - 6 .50 Donaueschingen - .- — — — — — — — — — - ' — — — — — — — —
Singen . . 20 .- — . - 18 .- — - - ,- - - - .- - ,- Villingen . - .- — — — — — — — — — -- - . - ' -- — — — -- — —
Meßkikch . 15.2408 .57 - .- — 1— ^17.75 6.- 3 - 5 .801 Waldshuk - 7.— 44 34 3« 188 IW 170 200 200 192 192 192 IW 320 220 100 90 SO 44 48 60 23
Pfullcndorf I9 .0ff19.50 17 .55 16VS 15 .41 — .- 5.66 5 .75 Breisach . . — - — — — — — — — — — — — — — — — — — — '- —
Stockach . . 18.40 — 17 .- — .- 16.69 4.20 4.10 4 .50 Emmendingen 5.60 44 36 26 192 IW — ISO 190 200 240 200 200 320 240 so W SS 40 44 40 20
Uberlingen . 19.32 1963 17.80 — .- - ^ 16.68 5 .20 3 .10 6.- Freiburg . SM 44 44 30 188 184 160 210 190 IW 240 240 200 280 250 120 W 24 44 48 50 20
Markdorf . _ - - - - ._ - .- - — .- Lörrack . . 7 .80 42 38 33 ' 192 180 140 192 192 192 240 240 IW 300 280 120 SO 22 44 44 50 22
Villingen . 19.— 19.02 — — 13.40 13.60 5.50 - k5.50 Müllheim . 5.60 44 34 28 192 192 — 200 192 200 192 240 200 300 240 SO 80 22 44 44 48 22
Freiburg 22.- — .- 19 - 19.50 18. - 19.50 6.25 5 .25 6 .50 Kehl . . . 6.40 33 30 28 200 192 — 200 200 200 240 240 200 320 220 110 90 22 48 44 64 22
Staufen . . 20.75 - - I8 -- - 18.— 6 - 5.— 6 .- Lahr . . . 6 — 44 36 27 196 IW 164 200 . 192 190 1S4 260 200 320 220 100 90 24 40 42 52 22Kandern . . 19.— - .1— _ — .- '- -— — .— - .- Offenburg . 5 .80 40 — 30 196 180 — 200 180 200 240 200 200 320 220 100 W 24 40 44 40 20
Müllheim 22 .— - .- 18 .— 18 . - - 7 - 5. - 7.— Baden . . 5 .50 52 36 38 200 190 180 200 170 200 280 280 IW 320 260 140 90 24 44 44 44 22
Kehl . . . 20.08 - 17 .17SO.- 17.50 16 .50 5.80 520 ' -7 .80 Rastatt . . 5 .— 42 32 29 ° 180 180 200 180 192 192 192 220 300 240 100 80 22 44 46 ! 50 21
Lahr . 23 .— 19 .- - -18-50 6 .25 4.40 6 .50 Bruchsal . 5.— 38 30 30 184 180 140 200 200 192 220 220 220 290 270 120 80 22 44 42 48 20
Offenburg 21 .59 — .- 18 .50, ^ - — .- 4.60 7 .— Turlach . . 5 .60 44 32 31 196 192 152 200 180 ISO 240 240 220 320 280 120 85 24 44 48 i 56 22
Wolsach . . 23.35 19,92 — . —17.83 2S.4L 5.^ 4 .— 6.— Ettlingen . 5 40 38 28 26 " 184 180 140 186 186 192 200 240 200 320 270 120 so 24 40 44 40 22
Rastatt . . - .- - .- - ,- - .- - 4.20 - —. 6.80 Karlsruhe . 5 .40 42 30 28 ° 183 172 140 200 IW ISS 220 240 210 300 260 120 W 24 44 44 50 21
Bruchsal . . 21 - 21 . - 18 . -^ 20 .50T4.75 5.90 4 .10 6.90 Pforzheim . - .- — — — — — — — — — — — - - . - — - - — .- — — — —
Durlach . . 22 .7522 .25 18 .75 21 .75 18 .75 18 . - 5-— 4M 8 .- Mannheim - — — -- — — — — — — — — — . - — — — — — — — —
Karlsruhe , . 22 .75M .25 18.25 22 .25 16.25 4M 4 .25 7 .20 Schwetzingen 6 .40 40 32 25 192 192 172 200 200 200 240 240 220 300 260 140 90 24 44 44 56 22Mannberin . 23 .63121 .25 18.88 20.6316 .50 18.7.5 B .50 4 .50 8.25 Weinheim . 5.60 34 30 30 184 184 152 200 200 192 LM 240 200 310 260 HO 90 24 44 48. 50 SO
Heidelberg . 2050W .50 -17 .50 19.W 17.50 5.- 4.50 - .50 Heidelberg . 6.— 32 27 24 200 192 ISO 260 200 200 240 240 200 320 270 IM 100 24 46 48 60 22
Boxüerg . . 18.5018 .—(17 .50 18 -50 15.83 5.— 3.40 «.20 Eberbsch . ^ 3 .60 35 28 30 180 180 140 200 180 IW 220 240 200 300 232 100 . 85 20 40 44 40 21
MoSbach . . — . 7— L— Mosbach . 4M 48 38 .25 IW - . 200 — 200 220 220 2M 320 280 320 100 20 56 6V 50 22
Wertheim . 20. 1.V20.29 16. I6 20.33 19.17 16.50 5 .25 4.25 625 ! ! Wertheim . - 5 .— 40 32 22 — 180 140 sl80 160 170 240 ?40 190 260 230 70 60 16 36 40 40 21
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